
SEV-VPT SOB 

Fahrpersonal: Klärungen eingeleitet 

In den letzten Monaten veröffentlichte die SOB drei Weisungen (W-2011-320, -

321, 322) sowie eine Präzisierung der BAR (W-2011-326). Verschiedene unkla-

re Formulierungen gaben beim Fahrpersonal zu Diskussionen Anlass. An einer 

Besprechung konnten am 19. Januar 2012 Klärungen eingeleitet werden. 

Rücksprache mit den betroffenen  Mitarbeitenden 

Eine wichtige Frage konnte grundsätzlich geklärt werden: Bei der telefonischen 

Information der Mitarbeitenden (v.a. Weisung Fristen und Verständigung des 

Lokpersonals) handelt es sich um eine Rücksprache beim Personal im Sinne 

einer Anfrage um Zustimmung zur Änderung. Zudem wurde klar, dass auch die 

SOB Änderungen erst nach der Zustimmung oder der Rückmeldung der Mitar-

beitenden als gesichert betrachten. 

Die Gewerkschaften brachten verschiedene kleinere Punkte ein, die im Interes-

se eines reibungslosen Betriebs und der Rechtssicherheit geklärt werden soll-

ten: Erwähnung Jahreseinteilung als Grundlage der Planung, Zustimmung des 

Personals bei Änderungen an den offenen Pausen, Reihenfolge des Abbaus 

bei den Zeitkonti sowie geringfügige Anpassungen gemäss AZG. 

Präzisierungen zu den BAR 

Bezüglich der Präzisierungen zu den BAR werden die Gewerkschaften Textvor-

schläge einreichen, damit die notwendigen Klärungen von beiden Seiten als 

konform betrachtet werden. 

Mit der Aussprache konnten Unklarheiten ausgeräumt werden und der SEV 

leistete einen Beitrag zur Verbesserung der Kommunikation bei der SOB. Dies 

ist von beidseitigem Interesse, damit im Betrieb mehr Klarheit geschaffen und 

Reibungspunkte abgebaut werden können. 
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